
PK 112 WERKSTÄTTEN

Verantwortlicher Herausgeber: Lieve De Preter, Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles 

Ab dem 1. Januar 2024 haben Sie 
Anspruch auf  

5 Euro extra für jeden Tag  
vorübergehender Arbeitslosigkeit.

Der Arbeitgeber muss diese 5 Euro zahlen.

Überprüfen Sie daher ab Januar 2024 Ihre 
Lohnabrechnungen.

Bei Fragen stehen Ihnen unsere ACV-CSC METEA-
Delegierten gerne zur Verfügung. Oder wenden Sie 

sich an unser ACV-CSC METEA Sekretariat.

Klicken Sie hier!

https://www.diecsc.be/acv-csc-metea-(metall-und-textil)/kontakt/

